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Werden im Rahmen der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit (bäuerli-
che Nachbarschaftshilfe) nur Maschinenselbstkosten verrechnet, so wer-
den diese in den Betrag von 33.000 Euro (bis 2010: 24.200 Euro) nicht ein-
gerechnet. Wird dabei auch eine Arbeitsleistung durch den Steuerpflichti-
gen erbracht, schadet dies solange nicht, als diese Arbeitsleistung nicht in 
den Gesamtpreis der Dienstleistung Eingang findet. Solange die ÖKL-Richt-
linien auf diesem Grundsatz aufgebaut sind, bestehen keine Bedenken, 
wenn die ÖKL-Richtwerte zur Schätzung der Betriebsausgaben herangezo-
gen werden. 
Diese Regelung ist nur anwendbar, wenn die zwischenbetriebliche Zusam-
menarbeit die Grenzen für das Nebengewerbe der Land- und Forstwirt-
schaft nach § 2 Abs. 4 GewO 1994 nicht überschreitet. Voraussetzung ist je-
denfalls die Unterordnung der bäuerlichen Nachbarschaftshilfe unter die 
Land- und Forstwirtschaft und die Verwendung der Betriebsmittel auch im 
eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. 
 
Eine Unterordnung kann angenommen werden, wenn nur ein einziges Be-
triebsmittel einer bestimmten Art (zB Mähdrescher, Rundballenpresse) im 
Betrieb vorhanden ist. Sind mehrere Betriebsmittel derselben Art vorhan-
den, hat der Steuerpflichtige glaubhaft zu machen, dass deren Verwen-
dung im eigenen Betrieb erforderlich ist. 
Zusätzlich ist ab der Veranlagung 2016 eine wirtschaftliche Unterord-
nung jedenfalls nur dann gegeben, wenn die Einnahmen aus der zwi-
schenbetrieblichen Zusammenarbeit 33.000 Euro (inklusive USt) nicht 
übersteigen (gesonderte Einnahmengrenze; keine Anrechnung auf die 
33.000 Euro-Grenze nach § 7 Abs. 4 LuFPauschVO 2015). Bei über diesen 
Betrag hinausgehenden Einnahmen ist eine Unterordnung dann gege-
ben, wenn der Umsatz aus der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit 
25% der Gesamtumsätze des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
nicht übersteigt. 
Bei Erbringung von Leistungen durch einen Landwirt an einen (eigenen o-
der fremden) Gewerbebetrieb können die ÖKL-Richtwerte zur Schätzung 
der Betriebsausgaben nicht herangezogen werden. 


